
Beylage 2. zu No. 7. des Regierungs--Blatts. 15

(Beschluß der Beylage r. zu No. 7.)

B. Zweyte Methode.

II. Man könnte die Ergebnisse der Abschät-

zung auch folgenderweise benutzen:
1) Man summirt den Betrag des Ge-

sammtschatzungswerkhs
a) des Grundbesitzes,
b) des Nichtgrundbesitzes, Erwerb und

Einkommen vorher angemessen kapitalisü#t,
in jedem Landestheil oder Kreis besonders
und addirt a. und. b. zu einander.

II) Aus diesen Ergebnissen sezt man den
Gesammtbetrag und Stock der

Schatzung zusammen.
1II) Man vergleicht das Verhältniß des

summirten Kreis= oder Landestheils-Be-
trags, wie er in der gemeinschaftlichen Sum-

me des Werths des Grundbesitzes und des

Werths des Nichtgrundbesitzes des Kreises
odes Landestheils sich als Bestandtheil des-
selben ergiebt, mit dem Gesammtbetrag
der Schatzung durch das ganze

Staatsgebiet, und
IV) indem man also hinsichtlich jedes

Kreises oder besonderen Landestheils verfährt,
findet man das Verhältniß eines jeden und

aller Kreise und Landestheile zu dem Ge-

sammtbetrage der Schatzung.
V) Das gefundene Verhältniß angemessen

in Zahlen ausgedrückt und für den Gebrauch

festgehalten, bestimmt
VI) hinsichtlich jedes Kreises und beson-

deren Landestheils und ihrer aller den auf

Dauer der Anwendbarkeitderjedesmaligen
Abschätzungsergebnisse brauchbaren Quoten-
Maasstab eines jeden Kreises oder beson-
deren Landestheils, und

VII) nach diesem Quoten-Maas-
stabe ergiebt sich denn jedesmal, sobald

nur die Summe selbst gegeben ist, welche

von dem Gesammt= Besteuerungsstocke des

ganzen Landes, wie die Abschätzuung, als
Auêdruck der Steuer-eistungsfähigkeit der

Staatgenossen, ihn ausgemittelt hat, zu
erheben seyn soll, wie viel von dieser
Summe als Beytrags-Quote eines

jeden Kreises und besonderen Landestheils,
in gleichmäßigem Verhältnisse zu dem Gan-
zen und seinen übrigen Kreisen und Theilen,
zu der verlangten directen Steuer, sowohl
vom Grundbesitz, als auch vom Nichtgrund-

befit des Kreises oder Landestheils, aufzu-
bringen sey.

Die Aufbringung dieser Quote geschähe
à) hinsichtlich des Grundbesites in

Grundsteuern.
Hierzu könnten nach Belieben angewendet
werden entweder die in jedem Landestheil

und jedes Orts üblichen oder neuein zu-
führende, und diese neu einzu führen-
den könnten seyn, mit Ausschluß derjenigen
Landestheile, wo die Weimarische Revisions-
Instruction vom Jahre 1727. nicht etwa nur

Geseheskraft hat, sondern wo in Anwendung
derselben das Land auch wirklich vermessen,
bonitirt und catastrirt ist, entweder die
Alt-Weimarischen Grundsteuern nach Maac-
gabe der Revisions-Instruction vom Jahre
!v2Fv., oder Grundsteuern ande-

rer Beschaffenheit, wobey also der Gedanke
einer die Grund-Idee der Revisions-In-

struction festhaltenden, ubrigens wesentlich
verbesserten neuen, auf Vermessung und
Schahung der Ertragsfähigkeit gegründeten
Grund = Besteuerung für das gesammte

Staatsgebiet seine verdiente Anwendung fin-
den bönnte.

b) Hinsichtlich des Nichtgrund-
besitges wären, sofern nicht — wie aller-

dings bey dem Regulativ vom May 7814.,
welches erweitert und revidirt werden bönn-
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te, hinsichtlich der angeordneten Simpeln
von Kapitalien, Erwerb und Diensteinkom-
men der Fall wäre — schon bestehende

Steuerarten als brauchbar erschienen, neue

Erwerbs= und Einkommen-Steuern, Klas-

sen-Steuern, Personen=Steuernundder-
gleichen aufzulegen, und es könnte diese Auf-
legung, sofern sie nur hinsichtlich der auf-
zubringenden Summe in jedem Landestheil
sich an die gegebene Quote hielt und

deren Betrag nicht überschritte, auch wohl
für den Nichtgrundbesitz des ganzen Landes

gleichförmig gesetzlich hinsichtlich der Steuer-
arten und Grundsätze bey deren Erhebung
bestimmt werden.

C. Dritte Methode.

III. Als dritte Rethode zeigte sich fol-
gende:

I) Man summirt hinsichtlich der Abschäát-
zungs-Rollen jedes Orts und jeder Körper-
schaft der Ritter= und Freyguthöbesitzer, wie

h. 75. des Regulativs vom ####ten December

1819. nebst §. 88. eben desselben diese in

Bezug auf die Abschäátzung gründet, durch
das ganze Staatsgebiet, unangesehen die
Kreise und Landestheile,

a) den Betrag des Schatzungswerths
des Grundbesitzes des Orts oder der Kor-

perschaft,
b) den Betrag des Schatungswerths

des Nichtgrundbesitzes des Orts oder der

Korperschaft und addirt den von a. zu b.

Erwerb und Einkommen müssen zuvor mit

angemessenen Zahlen zu Kapital erhöht und
solchergestalt in die zu diesem Behuf in den

Abschätzungs-Rollen leer gelassenen und be-

stimmten Spalten eingetragen worden seyn.
I) Aus den nach I. gebildeten Orts= und

resp. Koörperschafts-Abschätzungs-Ergebnis-
sen stellt man zusammen das Gesammt-

ergebniß der Schatung durch das

ganze Staatsgebiet, als summari-

schen Ausdruck der in Zahlen festgehal-
tenen ausgemittelten Leistungsfähigkeit der

verschiedenen Abtheilungen der Staatsbürger.
III) Dieses Gesammtergebniß bildet den

zum Behuf der directen gleichmäßigen Steuer

nöthigen Gesammt-Besteuerungsstock.
IV) Die Besteuerung auf der Grundlage

des vorerwähnten Gesammt-Besteuer-

ungsstocks erfolgt auf nachstehende Weise:
1) Ist die aufzubringende Summe gege-

ben, so wird bestimmt, wieviel Procent
oder Procent=TheilevomGesammt-

Besteuerungsstock sie betrage (ob ein halbes,
ein ganzes, mehr als ein ganzes u. s. w.)

2) Ist diese Bestimmung erfolgt, so
wird, weil, was vom Ganzen gilt, auch
von den Theilen gelten muß, dadurch zu-
gleich bestimmt seyn, wie viel Procent oder

Procent=Theile als die Steuer-Quote je-
des Hundert Thaler Schatungswertos,
welches einen Bestandtheil des Gesammt=

Besteuerungsstocks bildet, zu leisten seyen;
3) folglich ist auch bestimmt, wieviel

Procent oder Procent -Theile von jedes

Orts und resp. jeder Körperschaft der Rit-

ter= und Freyguthsbesitzer summirtem

Schatzungesergebniß (v. I.) sowohl
überhaupt, als wiederum hinsichtlich sowohl
dessen summirten Schatzungsergebnisses des
Grundbesitzes als auch des Nichtgrundbesitzes
als Quote des Orts oder der Korperschaft,

und in dem Orte oder der Körperschaft wie-

derum als Special-Qnote gesammter Grund-

besitzer desselben, als solcher, und gesamm-
ter Nichtgrundbesitzer desselben, als solcher,
aufzubringen sich gebühre.

4) Hiernach würde jeder Gemeinde des
Staatsgebiets und jeder Korperschaft der
Ritter= und Freyguthsbesitzer ihre Quote

zur Aufringung dictirt auf dem Grunde

ihres summirten, nach I. behandelten Ge-

meinde=oder Körperschafts-Schat-
zungê-Ergebnisses.



V) In jeder Gemeinde des Staatsgebiets
und in jeder Körperschaft der Ritter- und

Freyguthsbesitzer erfolgte die Aufbringung
der vorerwähnterweise bestimmten Gemeinde-

und Koörperschafts-Quote durch Vertheilung
derselben durch die Gemeinde= und Körper-
schaftsgenossen unter dieselben.

VI) Diese Vertheilung geschähe a) hin-
sichtlich des Grundbesitzes (soweit
thunlich und mit Vorbehalt der Einfüh-
rung einer auf Vermessung und Ertrags-
schahung gegründeten, die Grundidee der
Weimarischen Revisions-Instruction in sich
aufnehmenden, neuen, durch das ganze

Staatsgebiet gleichfsrmigen Grund= und
Gebäude-Besteuerung, nach deren Ertrags-
würderungen dann auch jedes Orts
und in jeder Flur eine neue Bestimmung

des Schatzungs-Kapitalwerths der

Grundstücke und Gebäude erfolgen und, mit

Ausstreichung des dermaligen Schatzungser-
gebnisses, als Bestandtheil des Gesammt-
Besteuerungsstocks an dessen Stelle sei-
ner Zeit eingetragen werden würde) auf dem

Fuß der ortsüblichen Grund= und

Gebäude-Steuer, so daß der einzelne
Grund= und Gebäudebesitzer des Orts, je

nachdem die aufzubringende Gemeinde-Quote,
soweit sie den Grundbesitz des Orts trifft,
mehr oder weniger beträgt, als ein
Simplum, einen Termin, oder sonst
eine ein fache Leistung der ortsübli-
chen Grund= oder Gebáude-Steuer,
von seinen Grundstücken oder Gebäuden mehr

oder weniger als ein solches Simplum oder

Termin, wie es auf seiner Besitzung liegt
oder ortsherkömmlich vertheilt zu werden

pflegt, entrichtet. Die Ritter= und Frey-
güther wären, wie schon beschlossen und auch
wegen der von ihnen zu übernehmenden acht

Termine und dagegen zu empfangenden Ent-

schädigung sonst nöthig ist, zuvörderst und
bis zum Eintritt des beabsichtigten neuen
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allgemeinen Grund-Besteuerungsgesebes, in
Anwendung der Alt-Weimarischen Revisions-
Instruction zu beschocken und es gälte dann
hinsichtlich ihrer und im Verhältniß zu den
Koörperschaften, die sie bilden würden, ana-

log dasselbe, was hinsichtlich der Entrich-
tungsform dieser Steuern so eben bey den
Gemeinden ist empfohlen worden.

b) Hinsichtlich des Nichtgrundbesit-
zes gescháhe in jeder Gemeinde des Staats-
gebiets und in jeder Körperschaft der Ritter-

und Freyguthsbesitzer die Vertheilung der

desfallsigen Gemeinde=oder Körper-
schafts-Quote unter die einzelnen steuer-
pflichtigen Nichtgrundbesitzer derselben im
Ganzen auf eine solche Weise, daß ein durch
Wahl der Gemeindeglieder ernannter Ge-

meindeausschuß, doch ohne Eindrin-
gen in die Vermögens= oder Kredits= und

Gewerbsverhältnisse des Einzelnen, dieselben
lediglich nach Notorietät und dußerm
Kennzeichen und nach Maasgabe einer
Scala, welche alle als wahrscheinlich ge-
denkbare Einkommensgrößen von 25 thlr.

bis 20,oo thlr. oder noch höher in passen-

den Gradationen und Klassen (etwa 26 Klas-

sen) enthielte, nach Erachten und billi-
gem Ermessen in die eine oder in die

andere dieser Klassen einschätzte. Ist so
durch Einschätzung die Summe des contribu-

abel erachteten Nichtgrundvermögens der
Gemeinde oder Kerperschaft und die Zahl
so wie auch die Klasse der contribuablen

Nichtgrundbesitzer der Gemeinde oder Koör-

perschaft einerseits und andererseité
die aufzubringende Quote des Nichtgrund-
besitzes dieser Gemeinde oder Kerperschaft
gegeben, so ist auch der Ansatz und die
Möglichkeit vorhanden, mit arithmetischer
Schárfe den Antheil eines jeden und aller
Contribuablen ohne Schwierigkeit auf die

Höhe der bedurften Summe auszuwerfen,
und die Vertheilung ist geschehen.
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D. Vierte Methode.

IV. Anwendung dieser dritten Me-

thode lzu Besteuerung des Grundbesit-
zes, Anwendung der ersten Methode hin-
sichtlich des Nichtgrundbesitzes vermit-
telt eine vierte Methode.

E. Fünfte Methode.

V. Eine fünfte Methode entsteht durch
Anwendung der zweyten Methode auf
Besteuerung des Grundbesitzes und durch

Anwendung der ersten Methode auf Besteu-
erung des Nichtgrundbesitczes.

F. Sechste Methode.

VI. Anwendung der dritten Methode

auf Besteuerung des Grundbesitzes und
Anwendung der zweyten Methode auf Be-
steuerung des Nichtgrundbesitzes giebt eine

sechste Methode.
Vielleicht ließen sich noch diese und jene

Methoden, zum Behuf der Besteuerung von

der durch die Abschätzung eruirten Leistungs-

kraft der Staatsgenossen und ihrer verschie-
denen Abtheilungen Gebrauch zu machen, er-

siunen. Die Hauptmethoden scheinen die 3
ersten zu sehn; die andern sind aus ihnen

gemischt, die noch denkbaren würden es,
wenn durchgreifend und umfassend, mehr

oder minder seyn.

Die ehrerbietigst unterzeichnete Immedi-
at = Kommission hat, unter Beytritt des

ständischen Ausschusses, der dritten Ne-

thode den Vorzug gegeben. Der über-

reichte Gesetzentwurf enthält die Redaction
und Auöführung dieser Methode, und indem

andurch Bezug genommen wird auf das Blatt

348. bie Blatt 410. der Akten der Immediat-

Kommission, III. Band, das zweyte Sta-

dium betreffend, befindliche ausführliche
Protocoll, welches sehr weitläuf-
tig die verschiedenen sechs Metho-
den schil dert und jede einzeln be-

gutachtet, sie dann vergleicht und
die Gründe abwägt, weshalb der

dritten Methode der Vorzug zu ge-

bühren scheine, hat die ehrerbietigst un-

terzeichnete Behörde doch die Pflicht, diese Be-
wegungsgründe auch hier nochmals darzustellen.

Die dritte vorzugsweise gewählte Metho-
de scheint der Immediat-Kommission und dem

ständischen Ausschusse ein Resultat zu lie-
fern, welches

1) dem sanctionirten Landtagsbeschluß vom

yten Januar 1870. entspricht,
2) eine glückliche Mitte beobachtet in

Anwendung des Begriffs der Gleichmaßig-
keit und der Bestimmung der Steuerbey-

träge nach Maasgabe der Leistungsfähigkeit,
3) den leitenden Normen und Maximen

eben deshalb gemäß ist, welche den Erwe-
gungen und Arbeiten der Immediat-Kom-

mission und des ständischen Ausschusses bey
dem Gesetzentwurf zur Richtschnur dienten,
während

4) keine der andern vorher geschilder-

ten Methoden weder dieselben Kennzeichen
darbor, noch selbst die Anforderung’ n des

sanctionirten Landtagsbeschlusses, sonach den
nothwendigen Innhalt des Auf-
trags der Behörde, binreichend erfül-
len würde.

Zu 1) Die dritte Methode ent-

spricht dem sanctionirten Landtags-
beschluß vom 17ten Januar 1819.

Dieser fordert, daß die directen gleich-
mäßigen Steuern, welche in Vorschlag zu
bringen seyen,

a) alle Staatsburger und

b) nach Verhältniß ihrer Leistungsfähig-
keit treffen,

c) auf dieser Basis jedoch, soweike
sie die Grundbesitzer angehen, der

leichtern Berechnungs= und Erhebunqs-
weise halber, in Gundsteuern angenom-
men werden sollten;



) daß zum Behuf der nach Leistungfahig-
keit zu entrichtenden directen allgemeinen

Steuern vorerst die Leistun gsfahig-
keit der verschiedenen Abthei-
lungen der Staatsbürger, wenn

gleich approrimativ doch möglichst sicher,
erörtert werde.

Die dritte Methode und der nach ihr

redigirte beyliegende Gesetzentwurf, insofern
er die Verfügungen über die allgemeine di-

recte Steuer enchält, erfüllt diese Erforder-
nisse. «

Denn

a) nach Tit. I. 8. 4. Nr. 3. des Ge-

sebentwurfs sind zu dieser directen Steuer

alle Staatsbürger in allen Klassen
und Abtheilungen der Staatéun-

terthanen pflichtig;
b) sie sind es nach Maasgabe ihrer

Leistungsfähigkeit, indem sie sowohl
in der eben angezogenen Gesetzentwurfsstelle

für verbindlich erklärt werden, nach dem
Verhüältnisse ihres Ertrag gebenden oder zu

geben geeigneten beweglichen und unbewegli-
chen Vermögens und ihres reinen Einkom-
mens aus Geschäfts= und Erwerbs-Betrieb

zu der directen allgemeinen Steuer bepyzutra-

gen, als auch ferner, nach Tit. II. §. 12.
des Gesetzentwurfs, zum Behuf der Aus-

führung der erwähnten Bestimmungen die
period'sch von 15. zu 15. Jahren wieder-

kehrende Abschähung des gesammten den
Staatsunterthanen gehörigen Grund= und

beweglichen ertraggebenden Vermögens und
ihres Erwerbs= und Gescháäfté-Einkommens

angeordnet wird, wodurch allein die Eroör-

rung der Leistungefähfgkeit der verschie-

denen. Abtherlungen der Staats-

bürger, wenn gleich aprrorimativ doch
brauchbar sicher gelingen kann, und als
endlich §. 15. U it. II. verordnet, daß die

durch das Regulativ der Abschäbung vom

14ten Deember 1879. erfolgte, dem Landtag
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passend und in brauchbaren Resultaten vor-
gelegte Schatzung als Erhebungs-Basis
diene, bis gesetzmäßig eine neue Schatzung

erfolgt seyn, sonach im Allgemeinen während
der ersten Periode von 15. Jahren.

c) Daß die auf der Basis der erör-

terten Leistungsfähigkeit die Grundbesiter
treffenden Beyträge zu der directen allge-
meinen Steuer, der leichtern Berechnungs-
und Erhebungsweise halber, in Grund-
steuern angenommen werden mögen, ver-

fügt Tit. III. §. 30. in folgenden Worten:

„die Grund= und Gebaudebesiter jeder
„Gemeinde sollen den ihnen nach Maas-
„gabe des Schatzungswerths der Gesammt-
„heit der Grundstücke und Gebaude jeder

„Flur und Gemeinde auszubringen oblie-

„genden Theil der Gemeinde-Quote hin-
„sichtlich der Individual-d. h. der jeden
„Grund= und Gebäudebesitzer treffenden
„Quoten, auf dem Fuße der in jeder
„Flur und Gemeinde bestehenden Grund-

„und Gebaudesteuer entrichten.
Hinsichtlich der Ritter= und Freyguths-

besitzer würde in dleser Hinsicht — nach J.
2 r. Tit. III. des Gesehentwurfs — in ana-

loger Anwendung dasselbe statt finden.
d) Die abtheilungsweise erörterte

Leistun gsfähigkeit der Staatsgenossen
wird benutzt und festgehalten, indem §. u.

Tit lI. des Gesetzentwurfs verordnet ist:

„die directen Vermögens= und Erwerbs-
„steuern sollen— — — so erhoben

„werden, daß der Maasstab iorer Erhe-
„bung im Ganzen — — —das Pro-

„cent-Verhältniß der aufzubringqenden
„(Steuer) Summe zu der Summe des

„abgeschätzten Kapitalwerths des
„Vermögens und Erwerbs der Staats-

„unterthanen ist. Diese aufzubringende
„Summe selbst aber soll je auf die ein-
„zelnen Gemeinden des Staatsgebiets

„und auf die Corporationen der Ritter-
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„und Freyguthsbesitzer — — vertheilt

„und umgelegt werden. Die Vertheilung
„dieser Gemeinde= und resp. Koörper-

„schafts-Quoten unter die sämmtlichen
„steuerpflichtigen Individuen der Gemein=
„den und Korperschaften liegt jeder Ge-
„meinde und jeder Körperschaft der Rit-

„ter=und Freyguthsbesitzer selbst ob;
„doch soll diese Vertheilung auf die in
„diesem Gesetz. vorgeschriebene Weise und
„nach den in eben demselben ausgespro-

„chenen Grundsätzen erfolgen.“
Unter den mannichfachen Abtheilun-

gen der Staatsbürger, welche beste-
hen oder sich denken lassen, sind unstrei-
tig die natürlichsten nach der Abtheilung der
Individuen in Familien, die in Gemein-

de-Genossenschaften, und analog die-

sen Gemeinde- Genossenschaften, welche übri-
gens Stadt und Land umfassen, bilden wie-
derum die Besitzer der Ritter= und Freygu-

ther in jedem Kreise des Staatögebiets eige-
ne und selbst zum Theil staatsrechtlich, durch

die ständische Verfassung dieses Landes, und
durch das Verhältniß der Grundherrlichkeit
und die Patrimonial-Jurisdiction ausgezeich-
nete und eigenthümlich gestellte Korperschaf-
ten, als besonders zu beachtende Abtheilun-
gen der Staatsbürger.

Zu 2.,

Die Befolgung der dritten Me-

thode hat es möglich gemacht, be-
müht zu seyn, in Anwendung des Be-

griffs der Gleichmäßigkeit der ein-

zelnen Steuerbeyträge, eine glück-
liche Mitte zwischen dem Ertrem
der Nichtachtung der als Idee we-

nigstens nothwendig regulativen
Maximen der Gleichmäßigkeit der

Steuer-Quoten und dem entgegen

gesetzteu Erxtrem einer einseitig
herben und, wenn je und über-

haupt, dann doch nur auf Kosten

der Freyheit und der. Gewerbs= und

Industrie-Sicherheit der Staats-

genossen zu erlangenden, Durch-
führung der Gleichmäßigkeit der
Individual-Quoten bis ins Detail

herab und einer dadurch statt fin-
denden sclavischen Anwendung je-
ner Maxime zu behaupten.

Die ehrerbietigst unterzeichnete Immedi-
at--Kommission ging, unter Zustimmung des

ständischen Ausschusses bey diesem wichtigen
Theil ihrer Arbeit von folgenden Ansichten,
als leitenden Grundsätzen, aus.

Als der Landtag unter Sanction des

Landesfürsten bestimmte „daß die in Vor-
schlag zu bringenden directen Steuern alle

Staatsbürger gleichmäßig treffen sollten,
war zunächst wohl die Bedeutung dieses
Worts im Gegensatze jenes — in der-

selben Erklärungsschrift bey derselben Sache
gebrauchten — Worts der vorzugsweise

von den Grundeigenthümern zu entrichten-

den altherkömmlichen Grundsteuer
bestimmt worden, ohne schon an sich eine
bis in das Einzelne herab sich erstreckende
mühsame und auf die Dauer nicht haltbare
Gleichmaäßigkeit der Individual-Quoten zur
Pflicht zu machen. Als in derselben Er-

klärungsschrift der Landtag sich dahin aus-
sprach: „daß alle Staatsbürger jene
vorzuschlagende allgemeine directe Steuer

nach Verhältniß ihrer Leistungsfé-
higkeit entrichten sollten,“ war jedoch al-
lerdings in dieser auch landesfürstlich sanc-
tionirten Bestimmung die Vorschrift ent-

halten, jede statthafte und bey einem
auf die Dauer zu begründenden, nicht et-
wa nur transitorisch herzustellenden, Ab-

gabewesen practisch haltbare und
billige Gleichmäßigkeit der Steuer-
Quoten zu erstreben. Allein in dem nicht

minder in der mehrgenannten Erklärungs-=

schrift enthaltenen und sanctionirten Be-



schlusse, „daß zu Ausfuhrung einer gleich-
maßigen, auf das Verhaltniß der Leistungs-
kraft gegrundeten, allgemeinen directen Be-
steuerung im Sinn des beschlossenen

Steuer-Systems vorerst die Leistungs-
fähigkeit der verschiedenen Abthei-
lungen der Staatsbürger, wenn

gleich approrimativ doch möglichst sicher, zu
errtern sey, lag wohl unverkennbar ein
lehrreicher Wink, daß bey dem zu entwer-

fenden Regulativ die Gleichmaßigkeit der
nach Verhäáältnißmäßigkeit zu entrich-
tenden Steuer-Quoten nicht in einem, es

sev uberhaupt, es sey besonders hinsichtlich
der Individual-Quoten, unbeding-
ten Sinne solle verstanden und anzu-

wenden getrachtet werden. Gründe von

Gewicht unterstützten diese Ansicht; und diese
Gründe mußten der den Gesetzentwurf zu

arbeiten beauftragten Behörde als Verhal-
tungsregeln gelten, da ihr Zusammenhang
mit den höchsten Gütern des Menschen,

deren Gewährleistung ihm das Bedürfniß,
Bürger eines Staats, Unterthan einer
Staatsgewalt zu werden, zur Nothwendig-=
keit macht, wesentlich begründet ist — mit

Gütern, deren Beeinträchtigung das Steuer-

wesen in Zeiten der Noth und vorüberge-

hend vielleicht zuweilen nicht vermeiden
kann, ohne jedoch auf Entschuloigung rech-
nen zu dürfen, wenn es auf die Dauer und

als System gegeben sich an ihnen vergehkt,
ja, ohne dann seine Dauer selbst anders als

ephemer und seinen Boden als untergraben
betrachten zu können. Wollte man dem

Begriffe der Gleichmäßigkeit der auf das
Verhältniß der Leistungsfähigkeit begründe-
ten Individual-Quoten unbedingte An-

wendung geben, so konnte dies nur unter

folgenden Voraussetzungen geschehen:
1) Hinsichtlich des Grundbesit-

zes: Es mußte bereits jedes Orts ein gleich-

förmig durch das ganze Staatögebiet gülti-
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gen Grund-Besteuerungsgeseh vorhanden
seyn, welches auf richtiger Ausmittelung des
mittlern reinen Ertrags jedes Grundstücks in
Geld und des mittlern reinen Miethswerths

jedes Gebaudes in Geld fußend, yiernach
beydes mit angemessenen Jahlen kapitalisi-
rend, den Grund= und Gebäude-Kapitalwerth

richtig bestimmen ließ. Die sonach auf je-
des Grundstück und Gebéude in gleichmäßi-

gem Procent-Verhältniß zu dem Kapital-
werthe, den sein reiner mittlerer Ertrag in

Geld ergab, bey dem einen, wie bey allen
andern Grundsteuer Ocbjecten repartirte
Steuer-Quote würde zwar schon eine rich-

tige Grundsteuer, aber eine als Ein-
kommen-Steuer in Grundsteuer-Form

zu entrichtende directe Steuer erst dann

möglich machen, wenn noch en tweder von

dem vorbesagterweise gefundenen Kapital-
werthe des Grundstücks und Gebäudes zuvor

die darauf haftenden Schulden oder
Grundlasten ihrem Kapitalwerthe nach ab-
gezogen worden, oder wenn doch wenig-

stens dem Grundbesitzer durch das Gesetz
ausdrücklich Fug und Macht ertheilt wor-
den wäre wegen der Schulden und deren

Zinsen dem Gläubiger, wegen der Grund-

lasten dem Grundherrn bey Entrichtung
der Zinsen und Leistung der Grundlasten, in

Folge des Steuer-Quotenantheils, der auf
die genannten Obiecte trifft, als Aufrech-
nung das Angemessene in Abzug zu bringen.

Denn da eine bis in die Individual-

Quoten hinab gleichmäßige Vermögens-
oder Einkommen-Steuer, sie werde entrich-
tet von dem Grundvermögen und Einkom-

men oder vom Nicht-Grundvermögen und

Einkommen der Staatsgenossen, um Verms-

gens= und Einkommen-Steuer im schärfsten

Sinne des Worts zu seyn, nicht auch die

Schulden, welche nicht zum Vermögen ge-
hören, nicht auch die den Schulden glei-
chenden Grundverpflichtungen und deren Ka-
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pitalwerth, welche auf dem Grundbesic oder
sonst auf einem Vermögensbest als eine Art
Miteigenthum des Grundherrn ruhen, und
eben so wenig, wenn sie das wahre, das

heißt das reine, diöponible Einkommen des
Steuerpflichtigen, wie sie doch soll, treffen
will, diejenigen Theile des Einkommens,
welche als Passiv-Zinsen oder Grundlasten

ihm nicht gehören, ihm nicht disponibel sind,
zu besteuern vermag: so folgt, daß eine je-
de Vermögens= oder Einkommens-=

Steuergesetzgebung, welche den Abzug
der Schulden und Grundlasten dem Steuer-

pfiichtigen in einer der beyden obengenann-
ten Weisen bey der Besteuerung nicht ge-

stattet, unmöglich eine hinsichtlich der Indi-
vidual-Quoten gleichmäßige, unmöglich
eine hinsichtlich ebenderselben die Lei-

stungssähigkeit der steuerpflichtigen Indivi-
duen zum Verhältniß der Regulirung ihrer
Steuer-Quoten mit Präcision nehmende di-

recte Steuer seyn könne. Denn

1) nicht allesteuerpflichtige Individuen—
. B.

ich —haben Schulden.

2) Nicht alle Schulden habende steuer-
pflichtige Individuen, z. B. eines und des-

selben Orts, sind gleichmäßig verschuldet.
Folglich wird

a) die Gleichmäßigkeit der Individual-
Quoten verletzt durch die höhere Be-

steuerungdesKapitalwerths der Grund-
stucke, der Gewerbe, des Handelé
u. s. w., welcher — bey nicht abgezogenen

oder nicht zu Gunsten des Steuerpflichtigen
beachteten Schulden oder Grundlasten — als

minder betragendes Vermögen dem

Eigenthümer, Gewerbsmann, Kaufmann
wirklich geh ört, wenn solcher verglichen
wird mit dem auch in die Schatzungs-Rolle

gestellten, aber gar nicht verschuldeten, oder
gar nicht mit Grundlasten beschwerten, so-
nach bey gleichem Nominal-Betrage doch um

eines Orts — Grrundbesitzer oder

so viel heträchtlicheren wirklichen Eigenthums-
werthe des Grundstucks, Gewerbes, Han-
dels, Vermögens und Einkommens, denn

der Eigenthumer der letzteren Art giebt
eine geringere Quote von dem größeren Ei-

genthum, was sein ist, als jener der
ersteren Art von dem wegen der Schulden

oder Grundlasten geringeren Vermögen.
b) Dieselbe Verletzung der Gleich-

mäßigkeit der Individual = Quoten wieder-

holt sich im Verhältniß der mehr verschul-
deten oder mit mehrern Grundlasten be-

schwerten Steuerpflichtigen desselben Orts zu
den minder verschuldeten oder mit mindern

Grundlasten — alles übrige gleich gedacht
—beschwerten Gemeindegenossen.

2) Hinsichtlich des Nichtgrund-
besitzes. Es wére nöthig, eine auf die
schärfsten Untersuchungen und auf das tiefste
Eindringen — kein Geheimniß, kein zartes

Verhältniß des Kredits oder industriöser Be-
ziehungen schonend — gegründete Erfor-

schung des Betrags der Kapitalien und

werbenden Fonds der Steuerpflichtigen jedes
Orts und durch das ganze Staatögebiet auf

gleiche Weise mit gleicher inquisitorischer
Strenge anzustellen; es wäre nöthig, hin-
sichtlich der Ausmittelung des Erwerbs und

des Gesch. fts= oder Diensteinkommens, und
zwar seinem reinen Ertrage nach hinsicht-
lich aller Individuen, eben so zu Werke zu

gehen, und es müßte, um Behufs der Fest-

stellung der Gleichmäßigkeit der Individual-
Quoten sicher und consequent zu verfahren
und ein reines scharfes Resultat zu erhalten,

aus den vorher erorterten Gründen, jedem

steuerpflichtigen Individuum der Betrag der-
jenigen Schulden, die gegenüber seinem Ac-
tiv-Vermögen in Rechnung gebracht zu wer-
den sich irgend eigneten, von seinem aus der Un-
tersuchung resultirenden Vermögen oder dem
Kapitalwerth seines Erwerbs und Einkom-

mens durchgängig in Abzug gestellt werden;



wo nicht, so mußte ihm wenigstens das
Gesetz gestatten, seinem Gläubiger bey
Entrichtung der Zinsen das Angemessene auf-
zurechnen, und, da dies nur bey dem in-

ländischen Gläubiger möglich ist, so möüßte
der Steuerpflichtige ermächtigt werden, der
Steuerkasse um soviel weniger an seiner

Quote baar zu entrichten, als die verhält-

nißméßig dem ausländischen Gläubiger, wenn
er ein Inländer wäre, zu machende Auf-
rechnung wegen der Zinsen betragen würde.
Ja, mit einemmal wäre eine so peinliche
Untersuchung keineswegs vollendet. Denn da
die stete Fluctuation im Erwerb und Ge-

werb, das stete Steigen und Fallen des

Habens und des Sollens bey den Be-
sitzern von Kapitalien, den Betreibern von

Gewerben, Erwerb, Handel und Nahrungs-
zweigen aller Art zu rasch, hinsichtlich des

Hinüber= und Herüberwechselns von einem

Individuum zum andern, sich bewegt und
verwandelt: so müßte, um stets der Gleich-

mäßigkeit der Individual-Quoten sicher zu
seyn, jedes Jahr eine Untersuchung wie-
der vorgenommen werden, welche, unter dem

Namen einer Revision, oder wie sonst sie

hätte heißen mögen, doch nichts desto weni-
ger die Folter einer nicht ablassenden Be-
belligung der Vermögens= und Kredits-

Verhältnisse der einzelnen Staatsgenos-
sen zu einer stehenden Staatsplage und Er-

pressung würde haben machen müssen.
Niemand, dessen Nachdenken mit Erfolg

bepy dem Wesen einer unbedingt das Ver-
mögen oder Einkommen aller Staatege-

nossen nach Verhältniß ihrer Leistungsfähig-
keit gleichmäßig bis in die Individual-

Quoten hin treffenden directen Steuer ver-

weilt hat, wird in Abrede stellen können,
daß nur Vorkehrungen der geschilderten Art

tLeeignet, daß sie somit postulirt wären, um
im dem möglichsten Grade von Prädision

der andauernden Gleichmäßigkeit der Indivi-

dual-Quoten ein Steuer-System herzustel-
len, welches auch dann noch nicht — denn
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die Natur der Sache widersetzt sich siegreich!
—dem Ideal der Theorie Genüge leisten würde.

Aber welche Unstatten, um auch nur so

weit zu kommen, als mit Anwendung eines

Apparats von plagenden Maaêregeln, deren
Waffe, Neid und Scheelsucht und Perfön=
lichkeit noch über das Maas der Nothwen-

digkeit hinaus schärfen, ja vergiften würden,
vielleicht möglich wäre! Wie mußte Gleich-
heit auf Kosten der Freyheit erkauft, wie
die auf ungestörtem Kredit, auf mannichfa-
chen Sicherheiten und Vortheilen, welche
Geheimniß und unbeaugtes Wirken dem Ta-

lent und dem Erwerbfleiß darbieten, gedeih-

lich ruhende Menge von Interessen
der erwerbenden und handelnden Klasse der
Staatsbürger dem einen — verháltniß-

mäßig gegen jene wirklichen nicht in An-
schlag zu bringenden — Interesse des arith-

metisch sichern Bewußtseyns, daß
alle und jeder im Staate jedesmal genau

nach Maasgabe ihrer im schärfsten Sinn
definirten Vermögens oder reinen Einkom-

mensgrößen steuerten, dahin geopfert wer-
den! Wahrlich ein Pedantismus, der grau-

sam wäre und an Vorschläge und Magöre-

geln erinnert, wie sie kaum in den kriti-

schen Fiebertagen einer benachbarten Nation von

den glühenden Zungen ihrer Redner ertönte!

Was aber diejenige Gleichmäßigkeit hin-
sichtlich der Grund= und Gebäudesteuer-In-

dividual-Quoten betrifft, die sich verständi-
gerweise erreichen läßt: so bedarf es nur

1) einer nochmaligen bestimmten Erklä-
rung des Landtags und Eur. Königl.

Hoheit böchster Sanction dieser Erklä-
rung, daß mit Festhaltung der Grund-

Idee der Revisions-Instruction ein für alle

Theile des Staatsgebiete gemeinschaftliches,
den reinen Ertrag, wie er bey landüb.icher

Kultur jedes Orts in Gelde als Mitteler-

trag zu eruiren ist, und hinsichtlich der Ge-

bäude analog zu besteuern beabsichtigendes,
auf Vermessung und Kataster= Einrichtung
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zu gründendes Grund= und Gebäude-Be-
steuerungsgesetz zu Stande komme, und

2) der für ein so hochwichtiges und zu-

gleich so schwieriges Geschäft nöthigen
MNuße und Geduld nebst nöthigen Ko-
sten und Hülfsmitteln, und es wird viel-

leicht nach ro bis 15 Jahren gelingen kön-
nen, übrigens mit Beybehaltung des be-

schlossenen Steuer-Systems und der An-
wendung der hier erörterten dritten Me-

thode, dem Wunsche einer thunlichen
Gleichmäßigkeit der Individual-Quoten vom

Grundbesitz und von den Gebäuden zu ent-

sprechen. Bis dahin aber bescheide man
sich, jedes Orts die Gemeinde-Quote

des Grundbesitzes zur Individual-Auf-
bringung zu repartiren auf dem Fuße der
längst bestehenden und jedes Orts öblichen
Grund= und Häuser=Steuer, als einem
Steuerfuße, welcher, in Ermangelung eines
wesentlich vollkommneren, tauglich, auch
anerkannt und eingewohnt ist. Nur hüte
man sich mit der Einführung einer neuen

Grund-Besteuerung vor aller Uebereilung;

sonst würde hierinnen mehr als je das Be-
ste Feind des Guten werden.

War sonach die ehrerbietigst unterzeich-
nete Behörde überzeugt,

1) daß selbst die strengsten und fiskalisch
eindringendsten, wenn gleich jährlich wieder-

holten Maasregeln noch nicht die Gleich-
maäßigkeit der Individual-Quoten verbürg-
ten, und also selbst der Terroriemus hierin-
nen nicht zum Ziele führen könne;

2) daß sonach schon bey der xpractisch
möglicherweise schärfsten Anwendung jenes
Begriffes die Wirksamkeit hinter seinen Merk-
malen zurück bleiben müsse;

3) daß aber die schärfste Anwendung zu
scharf und wesentlich unstatthaft
sev, weil sie nicht nur den Haß gegen sich
aufrufen, sondern dem Wohlstand und Ge-

werbfleiß Wunden schlagen, Freyheit der
Personen, Sicherheits= und Wohlgefühl ver-

bannen und gegenseitig neidische Bewachung

der Staatsbürger, oder fiskalischer, oft un-
gebilbeter, niederer Beamten peinliches und
gefährliches Eindringen in Kredit= und Fa-
milienverhältnisse zur Folge haben würde;

4) daß sonach es nicht sowohl darauf an-
komme, das absolute Minimum von Ub-

weichungen der Individual-Quoten der di-

recten Steuer von dem Ideal der Gleich-

mäßigkeit derseiben in den Gesehentwurf
aufzunehmen, als vielmehr demjenigen re-
lativen Minimum dieser Abweichun-
gen, die an sich einmal nicht nur unver-

meidlich, sondern sogar durch höhere Rück.
sichten der Gerechtigkeit und Staatsweiöheit
geboten seyen, den Vorzug zu geben,
welches in Einklang zu bringen wäre mit
den verständigen Anspruüchen der steu-
erpflichtigen Individuen, besonders der Ka-
pitalisten und der erwerbenden und handeln-

den Klasse, auf Schonung ihrer Kredits-
Verhältnisse und ihres Erwerbs und auf Ent-

haltung alles nicht nothwendigen Ein-
dringens in dieselben: so konnte die Im-
mediat= Kommission keine Methode finden,
welche in dieser Hinsicht ihr mehr genügte
und doch zugleich die ohne plagende Maas-
regeln mögliche Gleichmäßigkeit der Indi-
vidual-Quoten der Nichtgrundbesitzer jeder
Gemeinde in solchem Grade beachtete, als

diejenige, deren Redaction die §#§. 40. 41.
42. 43. 44. Tit. Ul. des Gesetzentwurfs

enthält. Was die F. 40. vorgelegte dop-
pelte Redaction betrifft, so beliebe der Land=

tag, sich einsichtsvoll zu erklären, welche
von bepden, falls er den Gesetzentwurf über-

haupt seiner Billigung werth hält, er vor-

zieht. Der Immediat -Kommission scheint
diejenige den Vorzug zu verdienen, welche
mit der Rubrik: Zwenyte vorgeschlage-

ne an am Rande steht.
Diese Methode hält die Mitte zwischen

dem zu viel und zu wenig, soweit sich nur

solche Mitte überhaupt halten läßt. Denn
die Einschähung in die Klassen soll
jedes Orts — ohne Eindringen in die Ver-



mögens=und Erwerbsverhältnisse — nur
als ein auf Notorietät Bezug nehmendes
Erachten der Steuer-Ordner gelten.

Sonach stellen diese Klassen mit ihren
Zahlen nur das Fachwerk dar, in welches

die Ansätze der Einzelnen einzuordnen sind.
Weil es doch einer Ordnung bedarf, und

weil doch diese Ordnung eine billige seyn
soll: so hat man dafür gesorgt, daß theils
Mannichfaltigkeit der Klassen jedes Orts
für die verschiedenen Wohlstandsgrade den
wünschenswerthen Spielraum, theils Stufen-=
folge der Klassen die zweckmäßige Gradation
darbiete. Man hat geglaubt, diese Grada-
tion werde dann am meisten zweckmäßig und

practisch brauchbar seyn, wenn sie die Klas-
sen-Abstände am mindesten groß bis zu den-

enigen Einkommensgrößen bilde, welche in
den meisten Orten am meisten vorkommen.

Bey den bedeutenden Einkommengrößen, die

weit seltner sind, durfte, um nicht reiche
Kapitalisten oder Unternehmer abzuschrecken,
im Lande zu wohnen, durch größere Diffe=
renzen zwischen den Klassen schon eher Für-
sorge getroffen werden, welche, alles wohl
und vorurtheilsfrey erwogen, den ärmern

Staats = oder Gemeindegenossen weit weni-

ger nachtheilig sind, als wenn man Perso-

nen den Aufenthalt im Lande verleiden wolle

te, die durch Gelegenheit zur Arbelt und durch

Mildthätigkeit den Aermern Nahrung geben.

Man wende nicht ein, daß es besser ge-

wesen wäre, die verschiedenen Abstufungen,
welche bey der Repartition der Ouote einer

Gemeinde, soweit diese den Nichtgrundbesitz
trifft, unter die dazu steuerpflichtigen Indivi-
duen ebenderselben zu beobachten angerathen
werden könne, nicht in Zahlen-Klassen,
sondern in Begriffen auczudrücken, und
diese Begriffe nach ihren wesentlichen und
unkerscheidenden Merkmalen zu definiren.
Die Antwort hierauf ist: Ein solches Unter-
nehmen würde unendlich schwieriger, ja es

würde unmöglich gewesen seyn.
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Statt dies zu beweisen, sey es ge-

stattet, jeden Unbefangenen auf die Resul-
tate seines eignen reifen Nachdenkens über
die Lösung eineb solchen Problems zu ver-
weisenz und wenn er beliebt, in die Sa-

che einzudringen und die Bedeutung scharf
in das Auge zu fassen, welche im Ganzen

des redigirten Steuer-Gesetzent-
wurseé der F. 40. an seiner Stelle hat und
haben muß: so darf man sich schmeicheln,
daß er entweder nur eine mehr ober-

flächliche, dann aber auch weit weniger
befriedigende Methode vorschlagen, oder daß
er die Unmöglichkeit einräumen würde, die

mannichfachen Nüancen in Worten auhzu-

sprechen und gleichsam festzuhalten, welche
sich hinsichtlich der Abstufungen der Wohl-
standsgrade der Nichtgrundbesitzer in einem
Orte ergeben. Es war aber bey den Erör=

terungen der Redaction dieses §., welche —
nach Ausweiß der Akten —in einer frür

hern Form eine weit oberfläáchlichere Abstu-
fung enthalten hatte, entgegen gestellt wor-
den, daß mehr Präcision, mehr Vorschrift
von Seiten des Gesehgebers in diese Stelle

müsse gebracht werden, und da man fand,

daß dies in Begriffen zu bewirken nicht ge-

lingen könne, wurde man gleichsam von

selbst auf die jetzt gewählte Methode geführt.

Uebrigens möchte noch am passenden Or-

te im §. 40. hinzuzufügen seyn:

„Jeder Eingeschätzte sey befugt, zu er-
„klären, er beruhige sich bey der ihm zuge-
„dachten Klasse, aber nicht darum, weil er

„sich seinem Einkommen gemäß eingeschätzt
„erachte, sondern weil staatobürgerliche Ge-

„sinnung ihn antreibe, freywillig mehr zu
„geben, als streng genommen nöthig seyn
„würde.“ Die Einverleibung dieser Formel
wird den Nutzen haben, Kredit= und Verms-

gensverhältnisse noch heilsamer zu bemänteln.

Zu 3. Die gewählte dritte Me
thode ist — aus den angefuhrteu.

Gründen—den leitenden Normen
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und Maximen gemäß, welche den
Erwägungen und Arbeiten der Im—
mediat-Kommission und des stän-

dischen Ausschusses zur Richtschnur
dienten.

Es wurde von dem Grundsatze ausge-

gangen, daß das Bestreben, die Aufgabe
der auf die Leistungskraft gegründeten Gleich-
mäßigkeit der Steuer-Quoten durch zu-
fähren, zweyerley Grenzen anerken-
nen müsse: die Grenze, welche ihm physi-
sche, aber auch die Grenze, welche ihm
moralische Hindernisse entgegen stel-
len; und man war überzeugt, daß diese

moralischen Hindernisse sich überall
da und zwar mit zurückweisender Kraft ent-

gegen stellten, wo die Gleichmäßigkeit der
Quoten nur auf Kosten von Rechten

und Zuständen der Staatsgenossen
könnte erreicht werden, deren Er-

haltung, Achtung und Pflege nicht
minder moralisch nothwendig und
Staatezweck sey, als die Aufgabe, der

Gerechtigkeit und Vernunft durch Einrich-
tungen genug zu thun bestrebt zu seyn, wel-

che die Gleichheit in Tragung der Staats-

lasten feststellen.
Man war also überzeugt, daß die An-

sprüche der Staatsbürger an den Staat

nicht nur auf Gerechtigkeit in einer ge-

wissen Hinsicht, z. B. in der eben er-

wähnten Beziehung, gerichtet seyen, son-
dern, daß sie Gerechtigkeit in aller Hin-
sicht und somit nichts weniger fordern
und erwarten, als daß ihre Ansprüche
auf der einen Seite nur durch Schmäle-

rung und Beeinträchtigung anderer ihrer

wesentlichen Anrechte zu befriedigen unter-
nommen werde.

Man war fest überzeugt, daß im gan-

zen Staatsgebiet kein einziger Besonnener
die persönliche Freyheit, ein Gut,
welches ohnehin schon im Gesellschafts-Ver-
bande nur gegen sehr bedeutende Aufopfe-

rungen seiner Sphäre geschützt und bewahrt
werden kann, ohne kdeswegen aufzuhbren,
eine Vorbedingung aller monschlichen
und staatsbürgerlichen Tüchtigkeit und

Lebenswürde zu seyn, der unbedingten
und mit Härte angewandten Idee der Steuer-

gleichheit zu gefallen werde Preiß gegeben
wissen wollen, und daß niemand, welcher
seine Industrie im Erwerb oder Handel
wolle geltend machen, begehren könne, daß
um der mathematischen Gewißheit willen,
daß der Werth der Milch von der Kuh sei-
nes Nachbars genau gleichmäßig dem Ab-

wurfe seiner werbenden Thätigkeit zur
Mitleidenheit bey Entrichtung der Beyträge
zum Staatsbedarf gezogen worden sey,
sammt der Industrie und dem Kredit aller

—auch seine eigne jener Menge von fis-

calischen Behelligungen, Plagen und Erpres.
sungen bloß gestellt werde, ohne welche eine
genaue und andauernde Gleichmé-=
bigkeit der Individual -Steuer-Quoten
des Einkommens aus Kapitalien, Handel
und Erwerb nicht zu begründen steht und
nicht aufrecht erhalten werden kann. Mit
Maximen der hier bezeichneten Art nun stimmt
die gewählte dritte Methode überein.
Zu 4. Keine der andern geschil-
derten Methoden bot weder dieselben

Kennzeichen ihrer Angemessenheit zu den
vorstehend ausgesprochenen leitenden Grund-

saben dar, noch konnte man sich überzeugen,
daß eine derselben dem nothwendigen
Theile des sanctionirten Landtags-
beschlusses vom 17ten Januar

1819. hinreichend entspreche.
Alles Weitere ubrigens und auch diesen

Vorschlag Eur. Königl. Hoheit böchstem
Ermessen und der Prüfung Höchst-Dero
Staats-Ministerium anheim gebend, ver-
harren die Mitglieder der ehrerbietigstun-
terzeichneten Immediat-Kommission als

Eur. Königl. Hoheit
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